Musterschreiben
für Einspruch gegen Kraftfahrzeugsteuer für Wohnmobile

Genauso, wie der Deutsche Camping-Club e.V. DCC, rät auch der Bund der Steuerzahler zum Einspruch gegen die Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für Wohnmobile. In einer Pressemeldung weist der Bund der Steuerzahler darauf hin, dass nach neuerer Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts im Steuerrecht der Vertrauensschutz verstärkt berücksichtigt werden muss. Die Konsequenzen der wirtschaftlichen Entscheidung müssen bereits bei der Entscheidung vorhersehbar sein. Daraus folgt, so der Bund der Steuerzahler, dass der Gesetzgeber Steuerverschärfungen nur für die Zukunft in Kraft treten lassen darf. 
Jeder Betroffene sollte daher umgehend nach Erhalt des Steuerbescheids Einspruch einlegen. Wichtig ist, dass unbedingt die Monatsfrist nach Erhalt des geänderten KfZ-Steuerbescheides eingehalten werden muss. Gleichzeitig sollte im Hinblick auf ein anhängiges Verfahren vor dem Bundesfinanzhof mit dem Verweis auf das Aktenzeichen IXR26/07 das Ruhen des Verfahrens beantragt werden.

Der DCC stellt Betroffenen nachfolgend das vom Bund der Steuerzahler entworfene Musterschreiben zur Verfügung:
Absender:


An das Finanzamt
Straße
PLZ/Ort

Datum

 

Einspruch gegen die rückwirkende Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für Wohnmobile
 

Sehr geehrte Damen und Herren,


gegen den Kraftfahrzeugsteuerbescheid vom ...... lege ich hiermit fristgerecht Einspruch ein.

Ich halte die rückwirkende Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für Wohnmobile für verfassungswidrig. Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 21. Dezember 2006 hat der Gesetzgeber die Besteuerung von Wohnmobilen neu geregelt. Die Neuregelung gilt Kraft der hierzu ergangenen Übergangsregelung ab dem 1. Januar 2006. Das Gesetz ist im Übrigen rückwirkend zum 1.5. 2005 in Kraft getreten. Hierin sehe ich eine verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung. 

Der Beginn des zeitlichen Anwendungsbereichs des Dritten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes ist auf einen Zeitpunkt vor der Gesetzesverkündung im Dezember 2006 festgelegt worden. Beim Bundesfinanzhof ist zur Zeit unter dem Az.: IX R 26/07 ein Verfahren anhängig, bei dem es u. a. auch um die Rechtsfrage geht, ob die rückwirkende Änderung des KraftStG durch das 3. KraftStÄndG vom Dezember 2006 einen Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot darstellt. 

Zumindest hätte der Gesetzgeber vor dem Hintergrund, dass gem. § 6 Kraftfahrzeugsteuergesetz die Steuer mit Beginn der Steuerpflicht entsteht, eine Erhöhung maximal für den laufenden einjährigen Entrichtungszeitraum vornehmen dürfen.

Eine generelle Steuererhöhung ab dem 1. Januar 2006 stellt sich somit als verfassungswidrig dar.

Im Hinblick auf das beim BFH anhängige Verfahren beantrage ich gemäß § 363 Abs. 2 AO das Ruhen des Verfahrens.

 

Mit freundlichen Grüßen
